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Ratschlag „Bebauungsplan Kasernenareal“; Änderung des Bebauungsplans Nr. 
125 „Kasernenareal / Kasernenstrasse / Klybeckstrasse / Klingentalgraben / 
Unterer Rheinweg“ vom 22. Oktober 1986 sowie Abweisung von Einsprachen 
 
13.1061.02, Bericht der BRK 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 13.1061.01 vom 2. Juli 2013 sowie in den Bericht der Bau- und 
Planungskommission Nr. 13.1061.02 vom 2. April 2014, beschliesst: 

 

I. 

Der Grossratsbeschluss betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften auf dem 
Kasernenareal vom 22. Oktober 1986 wird wie folgt geändert: 

 

Lit. a) und b) erhalten folgende neue Fassung: 

a) Der Bereich zwischen den Gebäuden darf in der Regel oberirdisch nicht überbaut 
werden. Die bestehende Grünanlage ist zu erhalten. 

 

b) Der Bereich zwischen den Gebäuden ist analog zu Allmend für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu halten.  

 

Es werden folgende neue lit. c), d) und e) beigefügt: 

c) Die zur Erschliessung der Gebäude im Randbereich notwendigen Bauten und Anlagen 
sowie die zur Ausstattung von Allmend üblichen Bauten und Anlagen sind zulässig. 

Ebenfalls gestattet sind Bauten und Anlagen für Veranstaltungen und andere temporäre 
Nutzungen. 
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d) Auf der bestehenden Rasenfläche gelten die Bestimmungen für die Grünanlagenzone 
sinngemäss. 

 

e) Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, 
sofern dadurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 

 

II. Abweisung einer Einsprache 

Die im Ratschlag Nr. 13.1061.01 in Kapitel 4 unter 4.1 aufgeführte Einsprache vom 
"Komitee Heb Sorg zum Glaibasel" wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden 
kann. 

 

III. 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt 
der Rechtskraft wirksam. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Neue Einwände 
sind ausgeschlossen, wenn sie bereits im Einspracheverfahren hätten vorgebracht werden können. 

Dem Einsprecher ist dieser Beschluss zusammen mit dem zugrunde liegenden Ratschlag und dem 
dazu ergangenen Bericht der Bau- und Raumplanungskommission als Einspracheentscheid 
persönlich zuzustellen. Die Zustellung erfolgt nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist oder, 
im Falle eines Referendums, nach der Annahme dieses Beschlusses in der Volksabstimmung. 
Wird der Beschluss in der Volksabstimmung abgelehnt, so ist dem Einsprecher eine persönliche 
Mitteilung zuzustellen, dass seine Einsprache obsolet geworden ist. 

Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach der Zustellung dieses Beschlusses beim 
Verwaltungsgericht anzumelden. Innerhalb von 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist 
die Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der Rekurrentin oder des Rekurrenten 
und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. 

Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses können die amtlichen Kosten, bestehend aus 
einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für Gutachten, Augenscheine, Beweiserhebung und 
andere besondere Vorkehren, der Rekurrentin oder dem Rekurrenten ganz oder teilweise auferlegt 
werden. 

 


